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Der Deutsche Pflegerat e.V. (DPR) vertritt als Dachverband der bedeutendsten 
Berufsverbände des deutschen Pflege- und Hebammenwesens die Positionen der Pflege-
organisationen und ist primärer Ansprechpartner für die Politik. Der DPR bedankt sich für die 
Gelegenheit, Stellung zum Fortschreibungsbedarf der Produktgruppe 52 „Pflegehilfsmittel zur 

selbständigeren Lebensführung/Mobilität“ zu nehmen. 

Vorab weist der DPR daraufhin, dass beim Ermitteln des Fortschreibungsbedarfs nicht nur die 
neuen versorgungsrelevanten medizinischen und technischen, sondern in erster Linie die 
pflegerischen Erkenntnisse und Entwicklungen (ICN 2021) berücksichtigt werden sollten, so 

wie es auch bei den Entscheidungen über eine Empfehlung von Hilfsmittel bzw. Pflege-
hilfsmittel von den Pflegefachpersonen erwartet wird. Grundsätzlich ergeben Untersuchungen, 
dass eine mangelnde Funktionalität und Bedienbarkeit eines Pflegehilfsmittels nachweislich 

deren Akzeptanz und Einsatz im Alltag erschwert (Geier et al. 2020). Dieser Umstand macht 
deutlich, dass beruflich Pflegende und Pflegewissenschaft gezielt und konsequent in die 
Entwicklung von Pflegetechnologien einbezogen werden müssen (BMFSFJ 2020). Pflege-

hilfsmittel haben den grundsätzlichen Zweck die pflegerische Versorgung zu erleichtern, die 
Eigenständigkeit der betroffenen Personen zu fördern und benötigen laut Definition der 
Produktgruppe 52 eine pflegerische Indikation. Zudem richten sich die Ausführung im 

Verzeichnis der hier betreffenden Produktgruppe hauptsächlich an Erwachsene und finden 
seltener, bzw. nur im Bereich kognitiv fitter und körperlich beeinträchtigter Kinder bzw. 
Jugendlicher Anwendung, da der Einsatz dieser Hilfsmittel verbunden ist mit kognitiven 

Fähigkeiten, die zur Bedienung erforderlich sind. Die Sicherstellung einer hochwertigen, den 
spezifischen Bedürfnissen und Erfordernissen angepasste professionelle Pflege für alle 
vulnerablen Personengruppen, ist das oberste Ziel des DPR.  

Grundsätzlich hält der DPR fest, dass die Beratung und Auswahl von Pflegehilfsmitteln die 

Vorbehaltsaufgaben von Pflegefachperson nach § 4 PflBG tangieren. Die Indikation für den 
Einsatz eines Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Versorgung kann demzufolge nur eine 

Pflegefachperson stellen.  

Zusätzlich sind die Empfehlungen von Pflegehilfsmittel gemäß § 40 Absatz 6 SGB XI durch 
Pflegefachpersonen aktuell auf Pflegehilfsmittel nach § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB XI (Produkt-
gruppen 50-54 des Pflegehilfsmittelverzeichnisses) oder doppelfunktionale Hilfsmittel/Pflege-

hilfsmittel nach § 40 Absatz 5 Satz 1 SGB XI beschränkt. Deshalb spricht sich der DPR dafür 
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aus, dass die Richtlinie auf die pflegerelevanten Hilfsmittel bzw. Pflegehilfsmittel wie z. B. die 
Produktgruppe 11 (Hilfsmittel gegen Dekubitus), Produktgruppe 15 (Inkontinenzhilfen) sowie 
Produktgruppe 20 (Lagerungshilfen) ausgeweitet wird. Des Weiteren führt das Wording 

„Empfehlung“ im Zusammenhang mit der „Verordnung“ von Pflegehilfsmittel zu Miss-
verständnissen über das Erfordernis bzw. die Notwendigkeit bei Personen mit Unter-
stützungsbedarf und ihren pflegenden An- und Zugehörigen. Hier empfiehlt der DPR 

Begrifflichkeiten anzupassen. 

Allgemein möchte der DPR darauf hinweisen, dass die Bezeichnung der Produktgruppe 52 
“Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität” irreführend ist. Die gelisteten 

Produkte bieten wenig Möglichkeiten die Mobilität betroffener Personen zu fördern und zu 
erhalten (DNQP 2020). Sie unterstützen überwiegend die Kommunikation im Alltag und 

Notsituationen und haben wenig Einfluss auf eine selbständigere Mobilität. 

Änderungsvorschlag: 

Der DPR empfiehlt die Produktgruppe 52 in “Pflegehilfsmittel zur selbständigeren 

Lebensführung/Mobilität ” umzubenennen. 

Zur Produktuntergruppe 52.40.02 (Zubehör zu Hausnotrufsystemen) 

Zur Produktuntergruppe 52.40.03 (Pflegehilfsmittel zur Verbesserung kognitiver und 

kommunikativer Fähigkeiten) 

Der DPR weist daraufhin, dass im Zuge der Extremwetterlagen kritische Infrastruktur, wie die 
Telekommunikation, die Funknetze oder die Stromversorgung (SVR 2023), die kontinuierliche 
Anwendung der gelisteten Pflegehilfsmittel behindern könnten. Deshalb sollten zukünftig 
Notrufsysteme in das GKV-Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen werden, die Personen mit 

Hilfebedarf ermöglichen, in Notfällen, Krisen und Katastrophen mit Störungen der Infrastruktur 
ihr individuelles Versorgungsarrangement aufrechtzuerhalten, wenn z. B. Sinnes-
einschränkungen, Kommunikations- und Sprachbarrieren oder andere alltägliche Beein-

trächtigungen vorliegen (Ewers & Köhler 2023). 

Zur Produktuntergruppe 52.40.04 (Pflegehilfsmittel zur Bewältigung von und 
selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und 

Belastungen) 

Der DPR stellt fest, dass das gelistete Medikamenten-Management-System (TAB in Time) für 
Personen ausgelegt ist, die eine kognitive Beeinträchtigung als Indikation aufweisen. 

Gleichzeitig werden allgemein dementielle Entwicklungen sowie schwere kognitive, 
psychische und motorische Einschränkungen als Kontraindikation vom Hersteller angegeben. 
Die im Hilfsmittelverzeichnis erfasste Indikation und Kontraindikation schließen sich damit 

gegenseitig aus. Aus pflegefachlicher Sicht erschwert dieser Sachverhalt die Einzelfall-
bescheidung durch die Pflegekasse. Hier ist aus Sicht des DPR eine Konkretisierung der 

kognitiven Fähigkeiten erforderlich.  

Darüber hinaus ist nur ein Produkt zur Unterstützung der Medikamenteneinnahme im 
Verzeichnis gelistet. Es gibt jedoch Personen mit anderen Beeinträchtigungen, die den Bedarf 
und das Bedürfnis haben, ihre Medikamente selbständig einzunehmen. Der DPR empfiehlt 

noch weitere Produkte zur Unterstützung des Medikamentenmanagement zu prüfen und zu 

listen. 

Unter der Produktart „Produkte zur Messung und Deutung von Körperzuständen“ (1000-1999) 
sind aktuell keine Produkte gelistet. Im Sinne der Digitalisierungsstrategie des BMG müssten 

mehr Pflegehilfsmittel regulär zur Verfügung stehen, die Messung und Deutung von 
Körperzuständen erleichtern, Komplikationen frühzeitig erkennen und damit Krankenhaus-
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einweisungen vermeiden. Bei der Auswahl der Produkte ist verstärkt die Anbindung an die 
Telematikinfrastruktur mitzudenken, um im Interoperabilitätsprozess die Potentiale der 
Verknüpfung zwischen der elektronischen Patientenakte und digitalen Pflege- bzw. Gesund-

heitsanwendungen zu heben. Dies würde im pflegerischen Alltag eine erhebliche 
Dokumentationsentlastung bedeuten (Fehling 2019, Strutz et al. 2020, DPR et al. 2022, SVR 
2023). Der DPR befürwortet Produkte verstärkt in den Fokus zunehmen, die z. B. automatisch 

Schmerzzustände, Sturzneigung, Dekubitusrisiko, Schlafqualität und Vitalzeichen oder auch 
die Wärmebelastung in Räumen überwachen und in den Fortschreibungsbedarf des Hilfs-
mittelverzeichnis mitaufzunehmen. 

Zur Produktuntergruppe: 52.40.05 - NN Assistenzsysteme 

Der DPR befürwortet den Ausbau von digitalen Assistenzsystemen, die Menschen mit 
Beeinträchtigungen ermöglichen, eine eigenständige Lebensführung aufrechtzuerhalten. 
Dennoch sollten die gelisteten Produkte personenzentriert bleiben, d.h. dass sie menschliche 
Beziehungen unterstützen und nicht ersetzen (ICN 2021). Der DPR regt an, digitale 

Assistenzsysteme zur niederschwelligen Kontaktaufnahme für Personen mit entsprechendem 
Bedarf zu etablieren. Das bedeutet auch, das die Assistenzsysteme der Interoperabilität 
unterliegen und an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden können. Hier ist auch 

entscheidend, dass die Interoperabilität von Assistenzsystemen verbindlich als Kriterium zur 
Listung im Hilfsmittelverzeichnis festgelegt werden. 

Bei der Entwicklung von Assistenzsystemen und deren Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis 
sollten auch immer pflegerische Expertisen einbezogen werden. Im Zuge der Digitalisierungs-
strategie der Bundesregierung ist diese Produktuntergruppe deutlich auszubauen. Gerade 
digitale Assistenzsysteme bieten mehr Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten als die seit 
langem etablierten Hausnotrufsysteme (Geier et al. 2020). Neben dem einfachen Aufbau einer 
Notfallverbindung mit einem Signalwort, besteht die technische Möglichkeit Notfallsituation 
erstmalig einzuschätzen, schafft neue Formate zur Beratung sowie Konsultationen und 
können pflegende An- und Zugehörige unterstützen (BMFSFJ 2020, BMG 2023, SVR 2023). 
 
Neben der Nutzer: innenfreundlichkeit und Einweisungsvideos, um den Schulungsbedarf zu 
reduzieren, sind auch „Open Source“-Lösungen zur digitalen Souveränität/Datenschutz, wie 
sie bei der Corona-Warn-App umgesetzt wurden sowie ein modulares, ressourcenschonendes 
und nachhaltiges Produktdesign als Kriterium für die Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis 
standardisiert zu berücksichtigen (Geier et al. 2020, BMFSFJ 2020, DNQP 2023, Linnemann 
2023).  

Abschließend sieht der DPR große Chancen durch eine kontinuierliche Aufnahme von 
digitalen Hilfs- und Pflegehilfsmitteln ins Hilfsmittelverzeichnis, um das Gesundheits- und 
Pflegewesen im Sinne der Interoperabilität stärker zu vernetzen und durch Digitalisierung 

Personen mit Unterstützungsbedarf eine selbständigere Lebensführung zu ermöglichen. 

Berlin, 13. November 2023 

 

Deutscher Pflegerat e.V. – DPR 
Alt- Moabit 91 

10559 Berlin 
Tel.: + 49 30 / 398 77 303 
Fax: + 49 30 / 398 77 304 

E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de 
www.deutscher-pflegerat.de 
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